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Hinweisblatt für den Betroffenen zum Datenschutz bei der 
Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen 

Person (Antragsteller) 

Landratsamt Landsberg am Lech 
[SG 45 / Amt für Jugend, Familie, Soziales und Bildung] 

Folgende Informationen sind Ihnen gem. Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung 
(EU) 2016/679) bei der Erhebung personenbezogener Daten mitzuteilen: 

1. Die Daten werden in folgendem Zusammenhang erhoben (zu Art. 6 Abs. 1 DS-GVO): 
Jugendhilfe nach dem SGB VIII (§ 90 i. V. m. §§ 22 ff.) 

2. Verantwortlich gem. Art. 13 Abs. 1a DS-GVO für die Datenerhebung ist: 
Landratsamt Landsberg am Lech, von Kühlmann-Str. 15, Tel. Nr. 129 – 0 
Email: poststelle@lra-ll.bayern.de 

3. Kontaktdaten des Behördlichen Datenschutzbeauftragten für das Landratsamt Landsberg 
Landratsamt Landsberg am Lech, Datenschutzbeauftragter, von-Kühlmann-Straße 15, 
86899 Landsberg am Lech; Tel. 08191/129-1300; datenschutz@lra-ll.bayern.de 

4a. Die Erhebung der Daten ist notwendig um (zu Art. 13 Abs. 1c DS-GVO): 
über Ihren Antrag auf Leistungen nach dem SGB VIII entscheiden zu können sowie ggfs. andere 
Leistungsträger in Anspruch nehmen zu können.  

4b. Ihre Daten werden aufgrund folgender Rechtsgrundlage erhoben und gespeichert 
(zu Art. 13 Abs. 1c DS-GVO): 
SGB VIII (§§ 62 ff. und §§ 97a und 98) bzw. SGB X (§§ 67a ff.) 

5. Ihre Daten werden an folgende weitere zuständige Stellen weitergegeben 
(zu Art. 13 Abs. 1e DS-GVO): 
die Erbringer von Jugendhilfeleistungen (z. B. Kindertageseinrichtung) 
 
Bei Bedarf außerdem: 

• innerhalb des Landratsamtes: (soweit ein zahlungswirksamer Vorgang vorliegt) die 
Kreiskasse zur Abwicklung der Zahlungsvorgänge bzw. ggfs. im Rahmen der 
Vollstreckung, die BAföG Stelle, die Sozialhilfeverwaltung (einschließlich Wohngeldstelle 
und Bereich Bildung und Teilhabe), die Ausländerbehörde, die Registratur 

• andere Sozialleistungsträger: andere Jugendämter, Sozialhilfeträger (z. B. Bezirk 
Oberbayern), die Agentur für Arbeit, die für die Leistungen nach dem SGB II zuständige 
Stelle (z. B. Jobcenter) 

• andere Behörden / Stellen: die Einwohnermeldeämter von Städten und Gemeinden, das 
Bundeszentralregister, die Regierung von Oberbayern, das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge, bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung u. U. Polizei und Staatsanwaltschaft, 
das Zentrum Bayern für Familie und Soziales, das Finanzamt, die Schule, den Arbeitgeber, 
die Justizvollzugsanstalt, in anonymisierter Form an die Fa. GEBIT Münster GmbH & Co. 
KG 

• Gerichte (Verwaltungs-, Sozial- 
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6. Ihre Daten werden nach der Erhebung für folgenden Zeitraum gespeichert 
(zu Art. 13 Abs. 2a DS-GVO): 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landratsamt Landsberg am Lech so lange 
gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gem. 
Einheitsaktenplan für die Kindertageseinrichtungen erforderlich ist. 
Für Kindertageseinrichtungen beträgt dieser Zeitraum 10 Jahre nach Aufhebung der Einrichtung. 
 
Nach diesem Zeitpunkt erfolgt die Löschung Ihrer Daten. 

7. Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
Sie haben gegenüber dem Landratsamt Landsberg am Lech ein Recht auf Auskunft über die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie ggf. auf Berichtigung, Löschung oder auf Ein-
schränkung der Verarbeitung dieser Daten sowie ein etwaiges Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung sowie eine etwaiges Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Des Weiteren besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

Sollten Sie notwendige Informationen nicht bereitstellen wollen, kann Ihr Antrag nicht 
geprüft werden. Dies hat zur Folge, dass z. B. über den Antrag nicht abschließend ent-
schieden werden kann, keine Leistungen bewilligt werden können oder weitere Maßnahmen 
ergriffen werden. 
Ist beabsichtigt, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuver-
arbeiten als den, für den sie im Antragsverfahren erhoben wurden, so stellt Ihnen das 
Landratsamt Landsberg vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen 
Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen zur Verfügung. 
 
 


